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1 Hinweis an die unteren Wasserbehörden (UWB): ALLE im Beispiel aufgeführten Verbote und Nutzungsbe-
schränkungen bedürfen aufgrund der jeweilig vorliegenden örtlichen Verhältnisse (geologische und hydro-
geologische Gegebenheiten sowie Gefährdungen und Belastungen) am Standort einer Prüfung sowohl der
grundsätzlichen Erforderlichkeit als auch der Festlegung in den einzelnen Schutzzonen.
2 Düngemittelverordnung
3 Hinweis an die UWB Die UWB kann die ökologische Bewirtschaftung gemäß den Grundsätzen des ökolo-
gischen Landbaus in der jeweils gültigen EU Öko-Verordnung (derzeit Nr. 2018/848) zulassen.
Sie hat bei ihrer Entscheidung folgende Anforderungen zu prüfen bzw. zu berücksichtigen:
Kann die Anwendung organischer stickstoffhaltiger Wirtschaftsdünger zugelassen werden, wenn ja unter
welchen Bedingungen? (z.B. Abstand zur Zone I, ggf. welche Viehbestandsdichte, um adäquaten Schutz der
Trinkwasserressourcen, insbesondere zur Vermeidung des Eintrags von Krankheitserregern sicherzustellen)
:
4 Düngeverordnung
5 Düngelandesverordnung
6Stickstoff

Anlage 2
Beispiel eines möglichen Kataloges der Verbote und Nutzungsbeschränkungen

Anlage 2 (zu § 3)
Katalog der Verbote und Nutzungsbeschränkungen in den Schutzzonen1

Es sind

im Fassungs-
bereich

in der engeren
Schutzzone

in der weiteren Schutzzone

entspricht Zone I II IIIA IIIB

1 bei landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und gärtnerischen Nutzungen

1.1 Anwendung von flüs-
sigen stickstoffhaltigen
Wirtschaftsdüngern (u.a.
Gülle, Jauche, Silagesi-
ckersaft, Schlempe) und
Geflügelkot sowie sons-
tigen flüssigen organi-
schen und organisch-mi-
neralischen stickstoffhal-
tigen Düngemitteln, Bo-
denhilfsstoffen, Kultur-
substraten und Pflanzen-
hilfsmitteln (u.a. Schlem-
pe aus gewerblichen An-
lagen) gemäß DüMV2
sowie Gärresten aus Bio-
gasanlagen

verboten verboten3

erlaubt entsprechend den Vorgaben der DüV4
und der DüLVO M-V5 je Schlag bis in Höhe des
Nährstoffbedarfs der angebauten Fruchtart, je-
doch nur bis zu einer maximalen Gesamthöhe
von 170 kg/ha und Jahr N6 je Schlag
verboten
- auf Dauergrünland bei einer Aussaat bis zum
Ablauf des 15. Mai in der Zeit vom 15. Oktober
bis zum Ablauf des 15. Februar,

- auf Ackerland ab dem Zeitpunkt, ab dem die
Ernte der letzten Hauptfrucht abgeschlossen
ist, spätestens ab 1. Oktober und bis zum
15. Februar des Folgejahres,

- auf wassererosionsgefährdeten Flächen (ge-
mäß Erosionsereigniskataster sowie der Was-
sererosionsgefährdungsklassen Enat 4 und 5)
ohne unverzügliche Einarbeitung,

- auf wassererosionsgefährdeten Grünlandflä-
chen (gemäß Erosionsereigniskataster sowie
der Wassererosionsgefährdungsklassen Enat 4
und 5) ohne ausreichende Bestandesentwick-
lung,

- auf Brachland oder stillgelegten Flächen,
- auf wassergesättigten Flächen
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7 Bioabfallverordnung
8 Klärschlammverordnung
9 Hinweis an die UWB: erlaubt werden kann, wenn im hydrogeologischen Gutachten als Ergebnis der Bewer-
tung des LUNG festgestellt ist, dass die Wasserfassung keines besonderen Schutzes vor N-Einträgen be-
darf, da es sich um einen ausreichend geschützten Grundwasserleiter mit geringer Verschmutzungsempfind-
lichkeit handelt und das Grundwasser keine durch Nitrat-Abbau erhöhten Sulfatwerte oder wiederholt keine
Nitratwerte über der Bestimmungsgrenze enthält
10 https://www.lms-beratung.de/export/sites/lms/de/.galleries/Downloads_LFB/DueV/DueV-Richtwerte-MV-210208-END.pdf (siehe Nummer 10.1)

im Fassungs-
bereich

in der engeren
Schutzzone

in der weiteren Schutzzone

entspricht Zone I II IIIA IIIB

1.2 Anwendung von fes-
ten stickstoffhaltigen Wirt-
schaftsdüngern sowie
festen organischen und
organisch-mineralischen
stickstoffhaltigen Dünge-
mitteln, Bodenhilfsstoffen,
Kultursubstraten und
Pflanzenhilfsmitteln ge-
mäß DüMV

verboten
verboten

(Für UWB: sie-
he Hinweis zu

1.1)

erlaubt entsprechend den Vorgaben der DüV
und der DüLVO M-V je Schlag bis in Höhe des
Nährstoffbedarfs der angebauten Fruchtart, je-
doch nur bis zu einer maximalen Gesamthöhe
von 170 kg/ha und Jahr N je Schlag
verboten
- auf wassererosionsgefährdeten Flächen (ge-
mäß Erosionsereigniskataster sowie der Was-
sererosionsgefährdungsklassen Enat 4 und 5)
ohne unverzügliche Einarbeitung,

- auf wassergesättigten Flächen
1.3 Anwendung von flüs-
sigen und festen stick-
stoffhaltigen Düngemit-
teln, Bodenhilfsstoffen,
Kultursubstraten oder
Pflanzenhilfsmitteln, die
der BioAbfV7 oder der
AbfKlärV8unterliegen

verboten

1.4 Anwendung von
stickstoffhaltigen mine-
ralischen Düngemitteln
gemäß Anlage 1 Ab-
schnitt 1 und 2 der DüMV
(Handelsdüngemittel)

verboten

erlaubt9 nach
den Vorschrif-
ten der DüV
und der
DÜLVO M-V

verboten,
auf landwirt-
schaftlich oder
erwerbsgärtne-
risch genutzten
Flächen ab
dem Zeitpunkt,
ab dem die
Ernte der letz-
ten Hauptfrucht
abgeschlossen
ist, spätestens
ab 2. Oktober
bis 1. Februar
des Folgejah-
res

erlaubt,
- nach den Vorgaben der DüV und der DüVLO
M-V
verboten,
- auf unbestelltem Ackerland vor dem 1. März

1.5 Anwendung der
Pflanzennährstoffe Phos-
phor, Kalium, Magnesi-
um, Schwefel, Kalzium,
Bor, Mangan, Molybdän,
Kupfer, Zink, Nickel, Ei-
sen, Chrom und Kalk

verboten
erlaubt, nach den Vorgaben der von der zuständigen Stelle für
Landwirtschaftliches Fachrecht und Beratung (LFB) herausgege-
benen Richtwerte für die Untersuchung und Beratung zur Umset-
zung der Düngeverordnung 2020 in Mecklenburg-Vorpommern10

https://www.lms-beratung.de/export/sites/lms/de/.galleries/Downloads_LFB/DueV/DueV-Richtwerte-MV-210208-END.pdf
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11 Hinweis an die UWB: Nach Einzelfallprüfung oder Erteilung einer Befreiung mit Auflagen möglich

im Fassungs-
bereich

in der engeren
Schutzzone

in der weiteren Schutzzone

entspricht Zone I II IIIA IIIB

1.6 Anbau von Winter-
raps verboten

erlaubt,
- bei nachfolgendem Anbau einer Zwischenfrucht oder Feldfutter
(ohne Leguminosen) mit Aussaat bis zum 15. September
- bei nachfolgendem Anbau von Wintergetreide mit einer Aussaat
bis zum 15. Oktober

1.7 Anbau von Somme-
rungen verboten

erlaubt
- nach einer Zwischenfrucht oder Feldfutter bei einer Aussaat die-
ser Vorfrüchte bis zum 15. September des Vorjahres
- nach einer Bodenruhe (keine Bodenbearbeitung) in der Zeit nach
der Ernte der letzten Hauptfrucht des Vorjahres bis zum 15. Janu-
ar

1.8 Anbau von Legumi-
nosen verboten

erlaubt im Hauptfruchtanbau von
- einjährigen Leguminosen (z.B. Ackerbohnen,
Erbsen, Lupinen) und Leguminosengemengen
bei nachfolgendem Anbau von Winterraps, Zwi-
schenfrüchten oder Feldfutter (ohne Legumino-
sen) mit einer Aussaat bis zum 31. Oktober
- von mehrjährigen Leguminosen (z.B. Klee, Lu-
zerne) und mehrjährigen Leguminosengemengen
bei Umbruch nach dem 15. Januar und unmittel-
barer Aussaat einer Folgefrucht

1.9 Errichtung, Erweite-
rung von Erdbecken zur
Lagerung von Gülle, Jau-
che, Silagesickersäften

verboten verboten11

1.10 Errichtung oder Er-
weiterung von Anlagen
zum Lagern und Abfüllen
von festen und flüssigen
stickstoffhaltigen Wirt-
schaftsdüngern sowie
organischen und orga-
nisch-mineralischen
stickstoffhaltigen Dün-
gemitteln, Bodenhilfsstof-
fen, Kultursubstraten und
Pflanzenhilfsmitteln

verboten
erlaubt, wenn sie den Vorgaben der AwSV und
dort insbesondere den Anforderungen nach § 49
oder für JGS-Gemische der Anlage 7 entspre-
chen
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12 https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/lm/Umwelt/Wasser/Schutz-der-Oberflaechengewaesser/Anlagenbezogener-Gewaesserschutz (siehe Nummer 10.1)
13 https://www.lms-beratung.de/de/zustaendige-stelle-fuer-landwirtschaftliches-fachrecht-und-beratung-lfb/Landwirtschaftlicher-Wasserschutz-Wasserrahmenrichtlinie/fachinforma-
tionen/ (siehe Nummer 10.1)

im Fassungs-
bereich

in der engeren
Schutzzone

in der weiteren Schutzzone

entspricht Zone I II IIIA IIIB

1.11 Bereitstellung von
stickstoff- und phosphor-
haltigen Wirtschaftsdün-
gern, Düngemitteln, Bo-
denhilfsstoffen, Kultur-
substraten und Pflanzen-
hilfsmitteln zur Ausbrin-
gung auf landwirtschaft-
lichen Flächen

verboten

erlaubt für feste Wirtschaftsdüngemittel unter
Beachtung
- der DüV,
- der Vorgaben des LAWA-Merkblattes „Wasser-
wirtschaftliche Anforderungen an die Lagerung
von Silage und Festmist auf landwirtschaftlichen
Flächen unter sechs Monaten“12
sowie
- der Fachinformation der LMS Agrarberatung als
zuständige Stelle für Landwirtschaftliches Fach-
recht und Beratung M-V (LFB) „Bereitstellung
(Lagerung) von festen Wirtschaftsdüngern auf
landwirtschaftlichen Flächen“13 und
- bei schwer wasserdurchlässigen Böden (stark
lehmiger Sand – Ton) oder mit Unterflursicherung
gegen Nährstoffaustrag (z.B. Folie, Strohmatte)
und mit Abdeckung bis maximal sechs Monate
und
- bei technologischer Bereitstellung von Festmist
und sonstigen zu Düngezwecken eingesetzten
stickstoffhaltigen Nährstoffträgern am Feldrand
zur Ausbringung
nur von Gemischen mit einem Trockensubstanz-
gehalt ≥ 25 % und mit wasserdichter Abdeckung
Die Bereitstellungsdauer darf bei separierten
Gärresten, separierter Gülle und Geflügeltrocken-
kot 7 Tage und ansonsten 28 Tage nicht über-
schreiten.

1.12 Errichtung oder Er-
weiterung ortsfester An-
lagen zur Gärfutterberei-
tung

verboten
erlaubt für Gärfutteraufbereitungsanlagen mit
Silagesickersaftbehältern, wenn sie den Vorga-
ben der AwSV und dort insbesondere den Anfor-
derungen der Anlage 7 entsprechen

1.13 Gärfutterbereitung in
ortsveränderlichen An-
lagen

verboten

erlaubt für Gär-
futterbereitung in
ordnungsgemäß
verschlossenen
Folienballen bei
Lagerung bis zu
sechs Monaten
und ohne deren
Öffnung vor Ort
verboten für
Schlauchsilos
und Freigärsta-
pel (Silagemie-
ten)

erlaubt
- unter Einhaltung der Vorgaben des LAWA-
Merkblattes „Wasserwirtschaftliche Anforderun-
gen an die Lagerung von Silage und Festmist
auf landwirtschaftlichen Flächen unter sechs
Monaten“,
- mit der Begrenzung der Dauer der Lagerung
von ordnungsgemäß verschlossenen Folienbal-
len auf unbefestigten Flächen auf ein Jahr,
- bei Gärfutteraufbereitung von Anwelksilagen
nur mit wasserdichter Bodenabdeckung und ver-
sickerungslosem Auffangen von Silagesickersaft
mit Zustimmung der unteren Wasserbehörde

https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/lm/Umwelt/Wasser/Schutz-der-Oberflaechengewaesser/Anlagenbezogener-Gewaesserschutz
https://www.lms-beratung.de/de/zustaendige-stelle-fuer-landwirtschaftliches-fachrecht-und-beratung-lfb/Landwirtschaftlicher-Wasserschutz-Wasserrahmenrichtlinie/fachinformationen/
https://www.lms-beratung.de/de/zustaendige-stelle-fuer-landwirtschaftliches-fachrecht-und-beratung-lfb/Landwirtschaftlicher-Wasserschutz-Wasserrahmenrichtlinie/fachinformationen/
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14 Großvieheinheit: Einheit zum Vergleich verschiedener Nutztiere auf der Basis ihres Lebendgewichtes
15Großvieheinheit pro Hektar

im Fassungs-
bereich

in der engeren
Schutzzone

in der weiteren Schutzzone

entspricht Zone I II IIIA IIIB

1.14 Errichtung oder Er-
weiterung von Stallungen
für Tierbestände

verboten

erlaubt, wenn der nach Nummer 9.1 ermittelte
Tierbestand 50 GV14 nicht überschreitet und
wenn die ordnungsgemäße Verwertung der
anfallenden Nährstoffe entsprechend den Num-
mern 1.1 und 1.2 in der Schutzzone gewährleis-
tet oder eine anderweitige Verwertung außer-
halb der Schutzzone gesichert ist

1.15 Haltung mit Auslauf
auf unbefestigten Flä-
chen gemäß Nummer 9.1

verboten
verboten

(Für UWB: sie-
he Hinweis zu

1.1)

erlaubt, wenn
- die nach Nummer 9.2
ermittelte Besatzstärke
an Tieren 1,5 GV/ha15
nicht überschreitet,
- aufgrund des Tierbe-
satzes keine großflä-
chige Zerstörung der
Grasnarbe entspre-
chend der Nummer 9.3
auftritt
verboten für Geflügel-
ausläufe, ausgenom-
men mobile Stallanla-
gen und unter Berück-
sichtigung der Vorga-
ben aus dem betriebs-
eigenen Bewirtschaf-
tungskonzept

erlaubt

1.16 Beweidung gemäß
Nummer 9.4 und Geflü-
gelausläufe

verboten
verboten

(Für UWB: sie-
he Hinweis zu

1.1)

erlaubt, wenn
- die nach Nummer 9.2
ermittelte Besatzstärke
an Tieren 1,5 GV/ha
nicht überschreitet,
- aufgrund des Tierbe-
satzes keine großflä-
chige Zerstörung der
Grasnarbe entspre-
chend der Nummer 9.3
auftritt

erlaubt
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16 Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern
17 Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.: DWA-Regelwerk; Merkblatt: DWA-M 590: „Grundsätze und Richtwerte zur Beurteilung von Anträgen zur
Entnahme von Wasser für die Bewässerung“ (siehe Nummer 10.1 und 10.2)
18 Düngegesetz
19 Pflanzenschutzgesetz

im Fassungs-
bereich

in der engeren
Schutzzone

in der weiteren Schutzzone

entspricht Zone I II IIIA IIIB

1.17 Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln
sowie Biozide

verboten

verboten
- für Pflanzenschutzmittel, deren Wirkstoffe
oder relevante Metaboliten der Wirkstoffe als
Einzelsubstanz in einer Konzentration
von > 0,1 µg/l oder nicht relevante Metaboliten
der Wirkstoffe in einer Konzentration
von > 3 µg/l im Rohwasser der Brunnen oder in
den Vorfeldmessstellen der Wassergewin-
nungsanlage gefunden werden
und wenn
- kein mit dem LALLF16 abgestimmtes betrieb-
liches Bewirtschaftungskonzept zur Minimie-
rung des Eintrags der gefundenen Wirkstoffe,
der relevanten Metaboliten der Wirkstoffe oder
der nicht relevanten Metaboliten der Wirkstoffe
vorliegt und umgesetzt wird
- es mit dem abgestimmten betrieblichen Be-
wirtschaftungskonzept nicht innerhalb von drei
auf die Erstmessung folgenden Jahren gelingt,
die Konzentration der gefundenen Wirkstoffe,
der relevanten Metaboliten der Wirkstoffe oder
der nicht relevanten Metaboliten der Wirkstoffe
unterhalb der geforderten o. g. Werte abzusen-
ken.

- für Biozide, deren Wirkstoffe oder relevante
Metaboliten der Wirkstoffe als Einzelsubstanz in
einer Konzentration von > 0,1 µg/l oder nicht
relevante Metaboliten der Wirkstoffe in einer
Konzentration von > 3 µg/l im Rohwasser der
Brunnen oder in den Vorfeldmessstellen der
Wassergewinnungsanlage gefunden werden

erlaubt für Einsatz aus Luftfahrzeugen, wenn
eine Ausnahmegenehmigung durch den Pflan-
zenschutzdienst des LALLF in Abstimmung mit
der unteren Wasserbehörde erteilt wurde

1.18 Bewässerung land-
wirtschaftlich oder er-
werbsgärtnerisch genutz-
ter Flächen

verboten

erlaubt ist die Gabe von Zusatzwasser bis zu
einer Grenze von 80% der nutzbaren Feldka-
pazität bei Nachweis der Nutzung einer Bera-
tung oder Anwendung eines Berechnungspro-
grammes zur Festlegung der Bewässerungs-
menge für das entsprechende Jahr oder in Hö-
he der Zusatzwassermengen nach DWA-M
59017

1.19 Errichtung und Neu-
anlage von Gartenbau-
betrieben, insbesondere
auch Baumschulen, forst-
lichen Pflanzgärten, Hop-
fen-, Gemüse-, Obst- und
Zierpflanzenanbau

verboten
erlaubt, wenn die Vorgaben des DüngG18 und
des PflSchG19 umgesetzt werden und
unter Einhaltung von Nummer 1.17
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20 Landeswaldgesetz
21 Hinweis für UWB: Bei WSG mit großen Flächenanteilen mit Wald könnten ggfls. die unter 2 aufgeführten
Maßnahmen in den Katalog aufgenommen werden
22 Landeswaldgesetz
23 Maßnahmenkonzept zur Anpassung der Wälder Mecklenburg-Vorpommern an den Klimawandel
24 Ziele und Grundsätze einer naturnahen Forstwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern
25 Richtlinien zur Umsetzung von Zielen und Grundsätzen einer naturnahen Forstwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern
26 Erlass zur Umsetzung von Zielen und Grundsätzen einer naturnahen Forstwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern

im Fassungs-
bereich

in der engeren
Schutzzone

in der weiteren Schutzzone

entspricht Zone I II IIIA IIIB

1.20 Erweiterung von
Gartenbaubetrieben, ins-
besondere auch Baum-
schulen, forstlichen
Pflanzgärten, Hopfen-,
Obst- und Zierpflanzen-
anbau

verboten erlaubt, bei flächenmäßiger Erweiterung bis zu
25 % der bestandsgeschützten Anbaufläche

1.21 Errichtung oder Er-
weiterung von Kleingar-
tenanlagen

verboten erlaubt

1.22 Errichtung oder Än-
derung landwirtschaftli-
cher Dränageanlagen

verboten verboten, ausgenommen Instandhaltungs-, Unterhaltungs-, Rü-
ckbau- und Renaturierungsmaßnahmen

1.23 Umbruch von Dau-
ergrünland gemäß Num-
mer 9.5 verboten

verboten, ausgenommen
- für die nach § 25 LWaldG20 genehmigten Erstaufforstungen in
Abstimmung mit der zuständigen Wasserbehörde,
- bei Wildschäden und gleichzeitiger Wiederansaat

1.24 wendende Boden-
bearbeitung gemäß Num-
mer 9.6

verboten

verboten, es sei denn, auftretende phytosani-
täre Probleme, festgestellte Bodenschadver-
dichtungen oder andere Anbaubedingungen
machen dies erforderlich und aktuelle Standort-
und Witterungsbedingungen lassen dies zu.
Die Notwendigkeit der wendenden Bodenbe-
arbeitung ist zu dokumentieren. Die Unterlagen
sind der zuständigen Wasserbehörde nach Auf-
forderung zur Verfügung zu stellen.

2 bei forstwirtschaftlichen Nutzungen21

2.1 Umwandlung von
Wald in eine andere
Nutzungsart nach § 15
LWaldG22

verboten

2.2 Bewirtschaftung des
Waldes:
Bestockung, Kulturpfle-
ge, Läuterung, Durch-
forstung, standortge-
rechte Verjüngung,
Erstaufforstung, Wald-
randgestaltung

verboten

erlaubt unter Gewährleistung von § 12 LWaldG und unter Zu-
hilfenahme folgender Handlungsempfehlungen:
Maßnahmenkonzept Wald M-V23, Heft A124, Heft A225 sowie Er-
lass naturnahe Forstwirtschaft M-V26

verboten für das
Verbrennen von
Schlagabraum

erlaubt
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27 Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung
28 Kreislaufwirtschaftsgesetz

im Fassungs-
bereich

in der engeren
Schutzzone

in der weiteren Schutzzone

entspricht Zone I II IIIA IIIB

2.3 Kahlschläge und
kahlhiebsgleiche Maß-
nahmen, die eine gleich-
mäßig verteilte Über-
schirmung von weniger
als 50 % des Waldbo-
dens oder Freiflächen
größer als 20 000 m²
erzeugen

verboten

verboten, ausgenommen zum Umbau in strukturreiche Dauer-
mischwälder oder Verjüngung des Baumbestandes gemäß § 13
und 14 LWaldG
erlaubt, zur Revitalisierung von in § 2 Absatz 2 LWaldG definier-
ten Waldflächen

2.4 Forstnebennutzun-
gen verboten

verboten
- Anlegung oder Erweiterung von Weihnachtsbaumplantagen

und Schmuckreisigkulturen
- Abbau von Bodenbestandteilen
- Auffüllungen (Deponien)
- gärtnerische oder militärische Nutzung
- Motorsportveranstaltungen
- Camping aller Art
erlaubt
Forstnebennutzungen mit Genehmigung durch die untere Na-
turschutzbehörde sowie die zuständige Forstbehörde

2.5 Einsatz von Pflan-
zenschutzmitteln mit
Bodentechnik oder aus
Luftfahrzeugen

verboten

erlaubt
- für Pflanzenschutzmittel gemäß PflSchAnwV27 im Fall bio-

tischer Kalamitäten, wenn alle anderen Möglichkeiten zur
Abwendung von Schäden ausgenutzt wurden und trotzdem
erhebliche Schäden zu erwarten sind

- manuelle Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln gemäß
PflSchAnwV zur Reduzierung der Begleitvegetation zu Ver-
jüngungszwecken

Die Maßnahme ist der unteren Wasserbehörde vorher anzuzei-
gen.

2.6 Düngung, Kalkung verboten

erlaubt
standortangepasste Düngung und Kalkung
gemäß DüMV bei stark degradierten Böden
und geschädigten Beständen nach Anzeige
bei der unteren Wasserbehörde

2.7 Anwendung von
Pflanzenasche verboten

erlaubt
gemäß § 8 Absatz 1 und 2 KrWG28 i. V. m.
DüMV nach Anzeige bei der unteren Wasser-
behörde
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29 Hinweis an die UWB: Auf die Anzeige- sowie Überwachungs- und Prüfpflichten für Betreiber von Anlagen
zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen nach § 40 und § 46 AwSV wird hingewiesen.
30 Rohrfernleitungsverordnung
31Wasserhaushaltsgesetz

im Fassungs-
bereich

in der engeren
Schutzzone

in der weiteren Schutzzone

entspricht Zone I II IIIA IIIB

2.8 Einsatz von Nutz-
fahrzeugen, Maschinen
und Geräten im Forst-
betrieb

verboten

erlaubt
- Einsatz von Nutzfahrzeugen, Maschinen und Geräten in

technisch einwandfreiem Zustand und mit angepassten
Radlasten,

- Betrieb von Motorsägen mit Verbrennungsmotor nur mit Al-
kylatbenzin, ausschließlich Verwendung von biologisch
schnell abbaubaren Kettenhaftölen und Hydraulikflüssigkei-
ten,

- Anwendung umweltschonender Maschinen und Verfahren
gemäß § 12 Absatz 1 Ziffer 9 LWaldG sowie KrWG und Zif-
fer 13 des Erlasses naturnahe Forstwirtschaft M-V

2.9 Errichtung von
Forstbetriebsgebäuden verboten

erlaubt, nach Genehmigung durch die zustän-
dige Forstbehörde unter Beteiligung der unte-
ren Wasserbehörde

2.10 Errichtung oder
Änderung von Dräna-
geanlagen

verboten verboten, ausgenommen Unterhaltungs- und Renaturierungs-
maßnahmen

3 bei Umgang mit wassergefährdenden Stoffen29

3.1 Errichtung oder Er-
weiterung von Rohrlei-
tungsanlagen für wasser-
gefährdende Stoffe ge-
mäß RohrFLtgV30

verboten

3.2 Errichtung, Erweite-
rung und Betrieb von An-
lagen zum Lagern, Ab-
füllen, Umschlagen, Her-
stellen, Behandeln oder
Verwenden von wasser-
gefährdenden Stoffen
gemäß
§ 62 WHG31 und AwSV

verboten

verboten, ausgenommen
- oberirdische Anlagen der Gefährdungsstufen
A, B und C,
- Biogasanlagen mit einem maßgebendem Vo-
lumen von insgesamt ≤ 3 000 Kubikmetern,
- unterirdische Anlagen der Gefährdungsstufen
A und B,
die entsprechend den Anforderungen der AwSV
und dort insbesondere auch des § 49 Absatz 2
und 3 AwSV errichtet und betrieben werden
müssen

3.3 Lagern, Abfüllen oder
Umschlagen wasserge-
fährdender Stoffe gemäß
§ 62 WHG und von Pflan-
zenschutzmitteln

verboten

verboten außerhalb von Anlagen nach Num-
mer 3.2
verboten, ausgenommen
- das notwendige Befüllen von Pflanzenschutz-
mittel-Spritzen am Feldrand an geeigneter
Stelle,
- das notwendige Befüllen von Gülle-/Gärrest-
ausbringungsfahrzeugen am Feldrand an ge-
eigneter Stelle
in Abstimmung mit der zuständigen Wasserbe-
hörde
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im Fassungs-
bereich

in der engeren
Schutzzone

in der weiteren Schutzzone

entspricht Zone I II IIIA IIIB

3.4 Bau und Betrieb un-
terirdischer Stromleitun-
gen mit flüssigen wasser-
gefährdenden Kühl- und
Isoliermitteln

verboten

3.5 Behandlung, Lage-
rung oder Ablagerung
von Abfall im Sinne der
abfallrechtlichen Vor-
schriften und von berg-
baulichen Rückständen
sowie Errichtung und Be-
trieb von Anlagen zur
Ablagerung, Behandlung
und zum Umschlag von
Abfällen

verboten

verboten, aus-
genommen
- die Lagerung
für das Bereit-
stellen, Über-
lassen, Sam-
meln und Ein-
sammeln von
Haushalts-
und Bioabfäl-
len in dichten
Behältern so-
wie
- die Eigenkom-
postierung aus
dem Haushalt
stammender
Bioabfälle im
privaten Be-
reich entspre-
chend
§ 13 Absatz 2,
Nummer 2
AwSV

verboten, ausgenommen
- die in der Zone II zulässigen Handlungen und
- die vorübergehende Lagerung in dichten Be-
hältern entsprechend § 13 Absatz 2 Nummern
1 und 3 AwSV

3.6 Errichtung oder Er-
weiterung von Anlagen
zum Lagern, Abfüllen,
Umschlagen, Herstellen,
Behandeln und Verwen-
den radioaktiven Mate-
rials

verboten
verboten, ausgenommen sind Anlagen im me-
dizinischen Bereich und in der Prüf-, Mess- und
Regeltechnik

3.7 Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln auf
Freilandflächen ohne
landwirtschaftliche, forst-
wirtschaftliche oder gärt-
nerische Nutzung sowie
zur Unterhaltung von Ver-
kehrswegen

verboten
verboten, ausgenommen mit Ausnahmegeneh-
migung durch den Pflanzenschutzdienst des
LALLF im Einvernehmen mit der unteren Was-
serbehörde

3.8 Anwendung von Auf-
taumitteln auf Straßen,
Wegen oder sonstigen
Verkehrsflächen

verboten
verboten, ausgenommen
- auf Bundesautobahnen, Bundes-, Landes- und Kreisstraßen
- bei Extremwetterlagen wie z.B. Eisregen, sofern keine ab-
stumpfenden Mittel eingesetzt werden können
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32 DIN-Norm „Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke – Teil 30: Instandhaltung“ (siehe Nummer 10.1 und 10.3)
33 Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.: DWA-Regelwerk; Arbeitsblatt DWA-A 142: „Abwasserleitungen und –kanäle in Wassergewinnungsgebie-
ten“ (siehe Nummer 10.1 und 10.4)
34 DIN-Norm Kleinkläranlagen-Teil 5: „Versickerung von biologisch aerob vorbehandeltem Schmutzwasser“ (siehe Nummer 10.1 und 10.3)

im Fassungs-
bereich

in der engeren
Schutzzone

in der weiteren Schutzzone

entspricht Zone I II IIIA IIIB

4 bei Abwasserbeseitigung und Abwasseranlagen, Trockenaborten

4.1 Errichtung oder Er-
weiterung von Abwasser-
behandlungsanlagen

verboten

verboten, aus-
genommen die
Sanierung be-
stehender Ab-
wasserbe-
handlungsan-
lagen im Sinne
des Gewäs-
serschutzes

verboten, ausgenommen die in der Zone II zu-
lässige Sanierung bestehender und die Errich-
tung ordnungsgemäßer Abwasserbehandlungs-
anlagen im Sinne des Gewässerschutzes

4.2 Errichtung oder Er-
weiterung von baulichen
Anlagen zur Regenwas-
serbehandlung und
–rückhaltung in Netzen
des Misch- und Trenn-
systems

verboten
verboten, ausgenommen Anlagen, die regel-
mäßig instand gehalten werden und mindes-
tens alle fünf Jahre durch Inspektion auf Schä-
den überprüft

4.3 Errichtung oder Er-
weiterung von Abwasser-
sammelgruben

verboten

verboten, ausgenommen für häusliches und
vergleichbares Schmutzwasser mit dichten Be-
hältern gemäß DIN 1986-3032, die mindestens
alle zehn Jahre durch Inspektion auf Schäden
überprüft werden

4.4 Errichtung von Tro-
ckenaborten verboten

verboten, ausgenommen mit dichten Behäl-
tern, die mindestens alle zehn Jahre durch In-
spektion auf Schäden überprüft werden, und für
häusliches und vergleichbares Abwasser

4.5 Errichtung oder Er-
weiterung von Anlagen
zum Durchleiten oder
Ableiten von Abwasser
gemäß § 54 Absatz 1
WHG

verboten
verboten, ausgenommen Entwässerungsanlagen, die entspre-
chend den Anforderungen des DWA-A 14233 errichtet und betrie-
ben werden

4.6 Ausbringung von
Schmutzwasser gemäß
§ 54 Absatz 1 WHG

verboten

4.7 Ausbringung der un-
behandelten Inhalte von
Trockenaborten

verboten

4.8 Versickerung oder
Verrieselung von
Schmutzwasser sowie
Errichtung oder Erweite-
rung von Anlagen zur
Versickerung oder Ver-
rieselung von Schmutz-
wasser gemäß § 54 Ab-
satz 1 WHG

verboten

verboten, ausgenom-
men biologisch behan-
deltes Schmutzwasser
aus bestehenden
Kleinkläranlagen groß-
flächig über Sickergra-
ben/Sickermulde nach
DIN 4261-534

verboten, ausgenom-
men biologisch behan-
deltes Schmutzwasser
aus Kleinkläranlagen
großflächig über Si-
ckergraben/Sickermul-
de nach DIN 4261-5
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im Fassungs-
bereich

in der engeren
Schutzzone

in der weiteren Schutzzone

entspricht Zone I II IIIA IIIB

4.9 Versickerung oder
Verrieselung von Nieder-
schlagswasser gemäß
§ 54 Absatz 1 WHG

verboten

verboten, aus-
genommen das
von Dachflä-
chen abfließen-
de, gering be-
lastete Nieder-
schlagswasser
großflächig
über die beleb-
te Bodenzone

verboten für
Dachflächen
mit vollständi-
ger Metallein-
deckung oder
mit hohen An-
teilen Metallein-
deckung (> 50
m²) sowie für
teerhaltige
Pappdächer
und chemisch
wurzelfeste
Bitumenbahnen

verboten, ausgenommen nicht schädlich ver-
unreinigtes Niederschlagswasser großflächig
über die belebte Bodenzone

4.10 Einleiten von Ab-
wasser gemäß § 54 Ab-
satz 1 WHG in Oberflä-
chengewässer

verboten

verboten, aus-
genommen ge-
ring belastetes
Niederschlags-
wasser

verboten, sofern das Gewässer anschließend
die Zone II durchfließt, hiervon ausgenommen
sind die in der Zone II zulässigen Handlungen
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35 Hinweis für die UWB: Prüfung der in Planung befindlichen Großprojekte in Umsetzung des Bundesver-
kehrswegeplanes 2030
36Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten, eingeführt durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (siehe Nummer 10.1
und 10.5)
37Ersatzbaustoffverordnung

im Fassungs-
bereich

in der engeren
Schutzzone

in der weiteren Schutzzone

entspricht Zone I II IIIA IIIB

5 bei Verkehrswegebau, Plätzen mit besonderer Zweckbestimmung

5.1 Errichtung oder Er-
weiterung von Straßen,
Wegen oder sonstigen
Verkehrsflächen

verboten

verboten35,
ausgenommen
- unbefestigte
öffentliche
Feld-, Rad-
und Waldwe-
ge, beschränkt
öffentliche We-
ge, Eigentü-
merwege und
Privatwege bei
breitflächigem
Versickern des
abfließenden
Niederschlags-
wassers über
die belebte
Bodenzone,
- Baumaßnah-
men an vor-
handenen
Straßen zur
Anpassung an
den Stand der
Technik und
Verbesserung
der Verkehrs-
sicherheit un-
ter Einhaltung
der RiStWag36

erlaubt, wenn die RiStWag eingehalten wer-
den; ansonsten verboten wie in Zone II

5.2 Errichtung oder Er-
weiterung von Eisen-
bahnanlagen

verboten
verboten bei Rangier- und Güterbahnhöfen,
ausgenommen Maßnahmen zur Anpassung an
den Stand der Technik

5.3 Verwertung von mi-
neralischen Ersatzbau-
stoffen in technischen
baulichen Anlagen ge-
mäß § 19 Absatz 6 Er-
satzbaustoffV37

verboten

verboten, aus-
genommen bei
Verwertung
mineralischer
Ersatzbaustof-
fe, die nach
§ 19 Absatz 6
ErsatzbaustoffV
in technischen
Bauwerken ein-
gebaut werden

erlaubt, wenn der Einbau in der jeweils zuläs-
sigen Einbauweise gemäß Anlagen 2 und 3 Er-
satzbaustoffV erfolgt
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38 Bundesbodenschutzverordnung
39 „Richtlinien für die umweltvertragliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen sowie für die Verwertung von Ausbauasphalt im Straßenbau“ der
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV), Arbeitsgruppe Aspahltstraßen (siehe Nummer 10.1 und 10.6)
40 „Technischen Lieferbedingungen für Asphaltgranulat“ der FGSV (siehe Nummer 10.1 und 10.7)

im Fassungs-
bereich

in der engeren
Schutzzone

in der weiteren Schutzzone

entspricht Zone I II IIIA IIIB

5.4 Verwertung von Bo-
denmaterial gemäß § 8
Absatz 5 BBodSchV38

verboten

verboten, aus-
genommen Bo-
denmaterial zur
Verwertung in
Verfüllungen,
sofern Vorsor-
gewerte nach
Anlage 1 Ta-
belle 1 und 2
BBodSchV ein-
halten oder
nach Anlage 1
Tabelle 3 der
ErsatzbaustoffV
als Bodenma-
terial der Klas-
se 0 oder Bag-
gergut der
Klasse 0 Sand
– BM-0 oder
BG-0 Sand –
klassifiziert
wurden und auf
Grund von Her-
kunft und bis-
heriger Nut-
zung keine Hin-
weise auf wei-
tere Belastun-
gen der Mate-
rialien vorliegen

erlaubt, sofern die Materialien die Werte nach
Anlage 1 Tabelle 4 BBodSchV einhalten oder
nach Anlage 1 Tabelle 3 der ErsatzbaustoffV
als Bodenmaterial der Klasse 0* oder Bagger-
gut der Klasse 0* – BM-0* oder BG-0* – klas-
sifiziert wurden.

5.5 Verwertung von Aus-
bauasphalt der Verwer-
tungsklasse A im Stra-
ßenbau

verboten erlaubt, sofern die RuVA-StB 0139 und die TL
AG-StB40 angewendet werden.

5.6 Einrichtung oder Er-
weiterung von Badestel-
len, Freibädern und Zelt-
plätzen; Camping aller
Art

verboten erlaubt für Einrichtungen mit ordnungsgemäßer
Abwasser- und Abfallentsorgung

5.7 Errichtung oder Er-
weiterung von Sportan-
lagen

verboten
erlaubt für Einrichtungen mit ordnungsgemäßer
Abwasser- und Abfallentsorgung und ausrei-
chenden befestigten Parkplätzen
verboten für Schieß- und Golfanlagen
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im Fassungs-
bereich

in der engeren
Schutzzone

in der weiteren Schutzzone

entspricht Zone I II IIIA IIIB

5.8 Durchführung von
Sportveranstaltungen,
Märkten, Volksfesten und
Großveranstaltungen ge-
mäß Nummer 9.7

verboten

verboten, ausgenom-
men mit ordnungsgemä-
ßer Abwasser- und Ab-
fallentsorgung und aus-
reichenden befestigten
Parkplätzen
verboten für Gelände-
motorsport

verboten für Gelän-
demotorsport, an-
sonsten erlaubt

5.9 Errichtung oder Er-
weiterung von Friedhöfen verboten erlaubt

5.10 Errichtung oder Er-
weiterung von Flugplät-
zen, einschließlich Si-
cherheitsflächen, Notab-
wurfplätzen, militärischen
Anlagen und Übungsplät-
zen

verboten

5.11 Durchführung mili-
tärischer Übungen verboten verboten, ausgenommen das Durchfahren auf

klassifizierten Straßen
5.12 Errichtung oder Er-
weiterung von Baustel-
leneinrichtungen mit Bau-
stofflagern

verboten erlaubt unter Beachtung der Nummern 3.2 und
3.3 und sofern zutreffend Nummer 7.1

6 bei Bergbau und sonstigen Bodeneingriffen

6.1 Bergbau, einschließ-
lich Bohrlochbergbau
(z.B. Erdöl-, Erdgas- und
Solegewinnung)

verboten

6.2 Aufschlüsse der Erd-
oberfläche im Sinne des
§ 49 Absatz 1 WHG,
selbst wenn Grundwas-
ser nicht aufgedeckt wird,
insbesondere Kies-,
Sand- und Tongruben,
Steinbrüche, Übertage-
bergbaue und Torfstiche,
sowie Wiederverfüllung
von Erdaufschlüssen

verboten

verboten, ausgenom-
men
- die Bodenbearbeitung
im Rahmen der ord-
nungsgemäßen land-
und forstwirtschaftli-
chen Nutzung,
- die Verlegung von Ver-
und Entsorgungsleitun-
gen und die vorüberge-
hende Herstellung von
Baugruben

erlaubt für die in der
Zone IIIA zulässigen
Handlungen
verboten, wenn die
Schutzfunktion der
Deckschichten hier-
durch wesentlich
gemindert wird
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41 Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e. V., Technisch-wissenschaftlicher Verein: DVGW-Regelwerk; Technische Regel: Arbeitsblatt W 121: „Bau und Ausbau von
Grundwassermesstellen“ (siehe Nummer 10.1 und 10.8)

im Fassungs-
bereich

in der engeren
Schutzzone

in der weiteren Schutzzone

entspricht Zone I II IIIA IIIB

6.3 Durchführung von
Bohrungen verboten

verboten,
ausgenommen
- das Erneuern
von Brunnen
für Entnah-
men mit was-
serrechtlicher
Erlaubnis
oder Bewilli-
gung und
Grundwas-
sermessstel-
lenbau zu
Überwa-
chungszwe-
cken sowie
- Maßnahmen
zur Abwehr
von Gefah-
ren für das
Grundwasser
unter Beach-
tung der Si-
cherheitsvor-
kehrungen
zum Grund-
wasser-
schutz

verboten, ausgenommen
- die in der Zone II zulässigen Handlungen,
- Baugrunduntersuchungen und Gartenbrunnen
bis in 10 m Tiefe,
- bei Ausführung durch ein nach DVGW
W 12141 zertifiziertes Bohrunternehmen

6.4 Errichtung, Erweite-
rung und Betrieb von Erd-
wärmesonden

verboten

verboten, ausgenommen
- wenn nachweislich die lokalen hydrogeolo-
gisch-hydraulischen Verhältnisse keine nach-
haltige Veränderung des Grundwassers besor-
gen lassen,
- unter Einhaltung der Bedingungen des
§ 49 Absatz 4 Nummer 2 AwSV und
- wenn im Rahmen eines wasserrechtlichen
Erlaubnisverfahrens entsprechend §§ 8 bis 13
WHG der Maßnahme zugestimmt wird

6.5 Errichtung und Be-
trieb von Erdwärmekol-
lektoren

verboten

verboten, ausgenommen
- wenn nachweislich die lokalen hydrogeolo-
gisch-hydraulischen Verhältnisse keine nach-
haltige Veränderung des Grundwassers besor-
gen lassen und
- entsprechend den Vorgaben der AwSV und
dort insbesondere des § 35 AwsV

6.6 Sprengungen verboten verboten, sofern Grundwasser angeschnitten
wird

6.7 Atomendlager, CO2-
Speicherung und
Fracking

verboten
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42 Hinweis an UWB: AgriPV-Anlagen können im Einzelfall zugelassen werden.
43 Hinweis an UWB: Der „Leitfaden: Empfehlungen zur Nutzung von PV-Anlagen in Wasserschutzgebieten –
Vorschläge aus Sicht des BDEW“ vom 26. März 2025 sollte beachtet und erforderliche Auflagen festge-
schrieben werden Leitfaden: Photovoltaikanlagen in Wasserschutzgebieten errichten | BDEW.
44 Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern
45 Für Tierarten und Produktionsverfahren, die wesentlich von der in dieser Tabelle genannten Handlungsverfahren abweichen, kann die mittlere Einzeltiermasse (in GV/Tier) im
Einzelfall festgelegt werden.
46 Eine GV entspricht 500 kg Lebendmasse.

im Fassungs-
bereich

in der engeren
Schutzzone

in der weiteren Schutzzone

entspricht Zone I II IIIA IIIB

6.8 Errichtung von Frei-
flächen-Photovoltaikan-
lagen

verboten verboten42

erlaubt43,
- wenn ein ausreichender Nachweis zum Grund-
wasserschutz erbracht wird und kein nennens-
werter Eingriff in den Untergrund erfolgt
- mit Genehmigung der unteren Wasserbehörde

7 bei baulichen Anlagen allgemein
7.1 Errichtung oder Er-
weiterung baulicher An-
lagen im Sinne des § 2
Absatz 1 LBauO M-V44
oder wesentliche Ände-
rung deren Nutzung

verboten
erlaubt für bauliche Anlagen mit ordnungsge-
mäßer Abwasserentsorgung unter Beachtung
der Nummern 4.1 bis 4.10 und die, die einer sol-
chen nicht bedürfen

7.2 Ausweisung neuer
Baugebiete im Rahmen
der Bauleitplanung

verboten erlaubt, ausgenommen Industrie und produzie-
rendes Gewerbe

8 bei Betreten

Betreten verboten erlaubt

9 Begriffsbestimmungen

9.1 Haltung mit Auslauf auf unbefestigten Flächen. Damit ist die Haltung von Tieren in einem Stall (festen
Gebäude) gemeint, bei dem die Tiere freien Zugang zu Ausläufen (z. B. Wiese oder Weide) haben. Typisch
ist hierbei, dass die Tiere hauptsächlich über die Fütterung im Stall ernährt werden. Dies ist vor allem in der
Geflügelhaltung anzutreffen, wo die Tiere tagsüber in die Ausläufe können. Diese Form der Haltung wird
aber auch bei anderen Tieren wie z. B. Schweinen oder Rindern praktiziert.

9.2 Umrechnungsschlüssel für Großvieheinheiten (GV)45 laut DüV, Anlage 9 Tabelle 2

Bezeichnung GV46
Ponys und Kleinpferde 0,70
Andere Pferde unter 3 Jahren 0,70
Andere Pferde 3 Jahre alt und älter 1,10
Kälber und Jungrinder unter 1 Jahr 0,30
Jungrinder 1 bis unter 2 Jahre alt 0,70
Färsen, Milchkühe, Mutterkühe, Masttiere 1,00
Schafe unter 1 Jahr einschließlich Lämmer 0,05
Schafe 1 Jahr und älter 0,10
Ferkel 0,02
Schweine unter 50 kg Lebendgewicht (LG) 0,06
Mastschweine über 50 kg LG 0,16
Zuchtschweine, Eber über 50 kg LG 0,30

https://www.bdew.de/service/anwendungshilfen/leitfaden-photovoltaik-wasserschutzgebiet/
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47 Hinweis an die UWB: Aufgrund guter Geschütztheit wurden in einigen WSGVO auch > 30 cm Tiefe fest-
gelegt.

Legehennen ½ Jahr und älter 0,004
Küken und Legehennen unter einem ½ Jahr 0,004
Schlacht- und Masthähne und -hühner 0,004
Gänse insgesamt 0,004
Enten insgesamt 0,004
Truthühner insgesamt 0,004

9.3 Großflächige Zerstörung der Grasnarbe bedeutet, wenn sie nicht nur einen linienförmigen Ver-
lauf hat oder nicht nur an Einzelpunkten auftritt (z.B. bei Tritt- und Treibwegen oder Viehtränken).

9.4 Beweidung (Weidehaltung) beschreibt eine Haltungsform außerhalb von festen Gebäuden.
Dies bedeutet, dass die Tiere ganztags auf der Weide stehen und maximal einen Unterstand ha-
ben. Ihren Futterbedarf decken die Tier über die Aufnahme des Aufwuchses von der Weide. Eine
weitere Zufütterung erfolgt in der Regel nicht, es sei denn der Aufwuchs ist nicht ausreichend (z. B.
im Winter). Die Beweidung kann auch nur in einzelnen Abschnitten des Jahres erfolgen (Weidesai-
son). Die restlichen Tage stehen die Tiere dann im Stall. Die Weidehaltung ist nur für Raufutter-
fresser, wie z. B. Kühe, Pferde oder Schafe zutreffend.

9.5 Dauergrünland sind Flächen, die durch Einsaat oder auf natürliche Weise (Selbstaussaat) zum
Anbau von Gras oder anderen Grünfutterpflanzen genutzt werden und mindestens fünf Jahre lang
nicht Bestandteil der Fruchtfolge eines landwirtschaftlichen Betriebes waren. Gras oder andere
Grünfutterpflanzen sind alle Grünpflanzen, die herkömmlicherweise in natürlichem Grünland anzu-
treffen oder normalerweise Teil von Saatgutmischungen für Grünland (Wiesen und Weiden) sind.

9.6 Bei der wendenden Bodenbearbeitung handelt es sich um offenen Umbruch der Ackerkrume
(> 20 cm oder > 30 cm Tiefe47). Zu bestimmten Kulturen (u. a. Mais, Rüben, Kartoffeln) ist in Ab-
hängigkeit vom Standort (lehmige/tonige Böden) wendende Bodenbearbeitung nicht zu umgehen.
Aufgrund von Strukturschäden im Boden (Verdichtung, Verschlämmung) oder aufgrund der phy-
tosanitären Situation kann eine wendende Bodenbearbeitung erforderlich sein.

10 Verfügbarkeit und Einsichtnahme in Bezug genommener Dokumente

10.1 Die in dieser Verordnung in Bezug genommenen Dokumente
- das LAWA-Merkblatt vom 10.10.2019, herausgegeben von Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft
Wasser
- die Fachinformation der LMS Agrarberatung vom 15.06.2020, herausgegeben von LMS Agrar-
beratung GmbH
- die Richtwerte für die Untersuchung und Beratung zur Umsetzung der Düngeverordnung 2020
in Mecklenburg-Vorpommern vom 15.02.2021, herausgegeben vom Ministerium für Landwirt-
schaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern,
- das DWA-Merkblatt, nachfolgend unter Nummer 10.2,
- das DWA-Arbeitsblatt, nachfolgend unter Nummer 10.3 und
- die DIN, nachfolgend unter Nummer 10.2 sowie
- die RiStWag, nachfolgend unter Nummer 10.4,
- die RuVA-StB 01, nachfolgend unter Nummer 10.5 und
- die TL AG-StB 09, nachfolgend unter Nummer 10.6

sind durch die untere Wasserbehörde des Landkreises (zuständigen Landkreis oder zuständige
kreisfreie Stadt einsetzen) vorzuhalten und Erlaubnisinhabern auf Anforderung zur Einsichtnahme
vorzulegen.

10.2 Das genannte Merkblatt DWA-M 590 (Ausgabe Juni 2019, korrigierte Fassung: September
2022) wird von der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA),
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Hennef, herausgegeben und ist bei der Deutschen Nationalbibliothek archivmäßig gesichert nie-
dergelegt.

10.3 Die genannten DIN 1986-30 (Ausgabe Februar 2012) und DIN 4261-5 (Ausgabe Oktober
2012) werden vom Beuth Verlag GmbH, Berlin, herausgegeben und sind beim Deutschen Patent-
amt in München archivmäßig gesichert niedergelegt.

10.4 Das genannte Arbeitsblatt DWA-A 142 (Ausgabe Januar 2016) wird von der Deutschen Ver-
einigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA), Hennef, herausgegeben und ist
bei der Deutschen Nationalbibliothek archivmäßig gesichert niedergelegt.

10.5 Die genannte RiStWaG (Ausgabe 2016) wird von der Forschungsgesellschaft für Straßen-
und Verkehrswesen e.V. FGSV-Verlag GmbH, Köln, herausgegeben und ist beim Deutschen Mar-
ken- und Patentamt in München archiviert und einsehbar.

10.6 Die genannte RuVA-StB 01 (Ausgabe 2001, Fassung 2005) wird von der Forschungsgesell-
schaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V., FGSV Verlag GmbH, Köln, herausgegeben und ist
beim Deutschen Marken- und Patentamt in München archiviert und einsehbar.

10.7 Die genannte TL AG-StB 09 (Ausgabe 2009) wird von der Forschungsgesellschaft für Stra-
ßen- und Verkehrswesen e.V., FGSV Verlag GmbH, Köln, herausgegeben und ist beim Deutschen
Marken- und Patentamt in München archiviert und einsehbar.

10.8 Das genannte DVGW-Arbeitsblatt W 121 (Ausgabe Juli 2003) wird von der Wirtschafts- und
Verlagsgesellschaft Gas und Wasser mbH, Bonn, herausgegeben und ist bei der Deutschen Na-
tionalbibliothek archivmäßig gesichert niedergelegt.


